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Praktikantenvertrag 

Praktikum in sozialen und sozialpädagogischen Einrichtungen 

Zwischen der Einrichtung 
 

___________________________________________________________________________ 

(Einrichtung) 

und 

___________________________________________________________________________ 

(Praktikant/ Praktikantin) 

Geboren am:__________________  in:______________________________________ 

Wohnhaft in:_________________________________________________________________ 

Zwischen dem Betrieb und dem Praktikanten/ der Praktikantin wird für ein Praktikum nach-

stehender Vertrag geschlossen. Das Praktikum dient der praktischen Ausbildung im Rahmen 

der Klasse 11 der Fachoberschule Gesundheit und Soziales -Schwerpunkt Sozialpädagogik an 

den berufsbildenden Schulen des Landkreises Osnabrück in Melle.  

§ 1 Praktikumsdauer 

Das Praktikum beginnt am     und endet am     (ein Schul-

halbjahr). Das schulische Pflichtpraktikum beträgt auf das gesamte Schuljahr gerechnet 960 

Stunde und wird im jeweiligen Halbjahr anteilig absolviert. Das schulische Pflichtpraktikum 

ist nach dem Gesetz über den Mindestlohn von diesem ausgenommen. 

Hinweis: Montag und Dienstag findet der Unterricht in der Schule statt. Sollte die schulfreien 

Tage für das Ableisten der Praxiszeiten nicht ausreichend sein (z.B. weil  die Einrichtung frei-

tags früher schließt), können zusätzliche Arbeitszeiten an den Nachmittagen der Schultage 

oder in den Ferien vereinbart werden.  

Die Arbeitszeiten sind wie folgt vorgesehen (ungefähre Angaben) und werden im Kalender 

des Readers eingetragen und durch die Anleitung abgezeichnet: 

Mittwoch:   Uhr 

Donnerstag:   Uhr 

Freitag:   Uhr 

Weitere Zeiten (z.B. Nachmittage oder schulfreie Zeiten, wenn dies aufgrund der zu errei-

chenden Stunden notwendig ist):        

             

Die Probezeit beträgt      . 
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§ 2 Pflichten des Ausbildungsbetriebes 

Die Einrichtung übernimmt es, dem Praktikanten/ der Praktikantin 

• Die Anleitung durch eine pädagogische Fachkraft zu ermöglichen 

• Tätigkeiten zu ermöglichen, die mindestens zu 50% einem sozialpädagogischen Tä-

tigkeitsfeld entsprechen 

• bei Minderjährigkeit Arbeitsbedingungen entsprechend des Jugendarbeitsschutzge-

setzes zu ermöglichen 

• bei Beendigung des Praktikumsverhältnisses den Praktikumsnachweis der Ableistung 

des Praktikums entsprechend auszufüllen 

§ 3 Pflichten des Praktikanten/ der Praktikantin 

Der Praktikant/ die Praktikantin verpflichtet sich,  

• alle ihm/ ihr gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen 

• die ihm/ ihr übertragenen Aufgaben gewissenhaft auszuführen 

• den Weisungen zu folgen, die ihm/ ihr im Rahmen des Praktikums von Beschäftigen 

der Einrichtung oder anderen weisungsberechtigten Personen erteilt werden 

• die Interessen der Einrichtung zu beachten und über die Vorgänge innerhalb der Ein-

richtung Stillschweigen zu bewahren 

• bei Krankheit oder sonstigen Gründen für Fernbleiben umgehend die Einrichtung zu 

benachrichtigen 

• bei Krankheit der Einrichtung ab dem dritten Tag ein ärztliches Attest vorzulegen 

• die Arbeitszeiten in dem dafür vorgesehenen Kalender (vgl. Praxisreader) zu doku-

mentieren 

• die ihm/ ihr zustehenden freien Wochen (mindestens 6 innerhalb der Schulferien) 

selbstständig innerhalb der Praktika, in Absprache mit den Einrichtungen, zu organi-

sieren.  

§ 4 Pflichten des gesetzlichen Vertreters 

Der/ die mitunterzeichnende Vertreter/in hat den/die Praktikanten/Praktikantin zur Erfül-

lung der ihm/ihr aus dem Praktikantenvertrag erwachsenden Pflichten anzuhalten. Er/ sie 

haftet neben dem/der Praktikanten/ Praktikantin für alle vorsätzlich oder grob fahrlässig und 

rechtswidrig von diesem/ dieser verursachten Schäden als Selbstschuldner/in. 

§ 5 Kündigung des Vertrages 

Der Praktikumsvertrag kann nach Ablauf der Probezeit nur aufgelöst werden, wenn ein wich-

tiger Grund vorliegt. Ein Grund ist als wichtig anzusehen, wenn demjenigen, der sich darauf 

beruft, die Fortsetzung des Vertrages nicht zugemutet werden kann. Die Auflösung erfolgt 

durch eine schriftliche Erklärung.  
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§ 6 Unfallversicherung 

Für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 der Fachoberschule Gesundheit und Soziales 

-Schwerpunkt Sozialpädagogik besteht während der Ableistung des Praktikums in Einrich-

tungen Versicherungsschutz nach RVO. Versicherungspflichtig ist nach Eintritt eines eventu-

ellen Unfalles die jeweils für den Praktikumsbetrieb zuständige Berufsgenossenschaft.  

§ 7 Regelung von Streitigkeiten 

Bei allen aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist vor Inanspruchnahme der Ge-

richte eine gütliche Einigung unter Mitwirkung der Schulleitung der Berufsbildenden Schulen 

des Landkreises Osnabrück in Melle, Lindenstr. 1, 49324 Melle zu versuchen.  

§ 8 Sonstige Vereinbarungen 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

     , den    

 

Die Praktikumseinrichtung:   Der/ die Praktikant/ Praktikantin: 

 

 

            

Stempel und Unterschrift   Unterschrift 

 

Gesetzlicher Vertreter des/der Praktikanten/ 

Praktikantin 

      

Unterschrift 

 

 

 


